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Beschlussprotokoll  

der Einwohnergemeindeversammlung vom 12. September 2023 

20.15 Uhr im Versammlungsraum der Mehrzweckhalle (Turm) 

Vorsitz: Matthias Huber, Gemeindepräsident 

Anwesende Stimmberechtigte:  38 inkl. Gemeinderat 

Pressevertretung: Paul Aenishänslin, Volksstimme 

Als Stimmenzähler werden bezeichnet: 

://: Katja Gisin und Markus Dürrenberger 

 

 
Traktanden: 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 08. Juni 2023 

2. Neues Reglement: Reglement über das Halten von Hunden 

3. Neue Führungsstrukturen für die kommunalen Schulen; Anpassung Gemeindeordnung 

4. Diverses 
 

 
1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 08. Juni 2023 

://: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 

2.    Neues Reglement: Reglement über das Halten von Hunden 

://:   Mit grossem Mehr wird das «Reglement über das Halten von Hunden» genehmigt.  

 Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum. 

3. Neue Führungsstrukturen für die kommunalen Schulen; Anpassung Gemeindeordnung 

://: Die Einführung des Schulkommissionsmodells mit Inkraftsetzung ab Schuljahr 2024/2025 sowie 
die damit verbundene Änderung in der Gemeindeordnung wird mit 29 : 4 Stimmen genehmigt. 

  Der Beschluss unterliegt dem obligatorischen Referendum (Urnenabstimmung). 

4. Diverses 

Verabschiedungen 

Gemeindepräsident Matthias Huber verabschiedet Evelyne Schmutz aus dem Gemeinderat, Andreas  

Blochwitz aus der Sozialhilfebehörde und Alena Schaub aus dem Schulrat.  
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Ende der Versammlung: 21:15 Uhr 

Namens der Einwohnergemeindeversammlung  
 

Matthias Huber Mirella Buser-Bürgin          Gabi Meggiolaro 

Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin Für das Protokoll: 

 

 

 
Auszug aus dem Gemeindegesetz, § 49 : 

Fakultatives Referendum  

1  Ein Beschluss der Gemeindeversammlung wird der Urnenabstimmung unterstellt, wenn dies 10% 
der Stimmberechtigten verlangen. Bei mehr als 5'000 Stimmberechtigten genügen 500 
Unterschriften.  

2  Das Begehren ist innert 30 Tagen seit der Beschlussfassung einzureichen.  

3  Vom Referendum sind ausgenommen:  

a. *  Beschlüsse über Budget, Nachtragskredite zum Budget, Rechnung und Steuerfuss;  

b.  Wahlen;  

c.  Gemeindebegehren gemäss § 49 Absatz 1 der Kantonsverfassung;  

d.  Ablehnungsbeschlüsse;  

e. 
Verfahrensbeschlüsse (Protokollgenehmigung, Behandlungsreihenfolge, Eintreten, Rück-

weisung, Kenntnisnahme, Erheblicherklärung und dgl.).  
 


